
 
DRINGLICHE ANFRAGE von Philipp Kutter (CVP, Wädenswil), Rolf Stucker (SVP, Zürich) 

und Linda Camenisch (FDP, Wallisellen) sowie Mitunterzeichnen-
de 

 
betreffend Bezirksbehörden / öffentlich-rechtliche Anstalten: Bereinigung für 

das Feuerwehrwesen und die Statthalterämter 
__________________________________________________________________________ 
 
Gemäss Mitteilung vom 16. Juni 2011 hat der Regierungsrat, für viele überraschend, die Zu-
ständigkeiten für das Feuerwehrwesen und die Statthalterämter neu geregelt. Demnach hat der 
Regierungsrat bestimmt, dass künftig die Sicherheitsdirektion administrativ für den Bereich 
Feuerwehrwesen, Feuerpolizei und Gebäudeversicherung zuständig ist und die Direktion der 
Justiz und des Innern die Aufsicht über die Statthalterämter und damit indirekt die Zuständigkeit 
für das Übertretungsstrafrecht übernimmt. 
 
In diesem Zusammenhang stellen wir folgende Fragen: 
 
1. Gab es konkrete Anlässe oder Mängel, die eine derartige Umstrukturierung aufgedrängt haben? 

 
2. Gestützt auf welche Organisationsanalysen wurde diese Umstrukturierung beschlossen? Kön-

nen diese Analysen eingesehen werden? 
 

3. Wurden die Statthalter vor der Verschiebung der administrativen Angliederung um eine Stel-
lungnahme angefragt? Welche Argumente für oder gegen die Neuorganisation brachten sie 
vor? Inwiefern wurden die Argumentationen der Statthalter berücksichtigt? 

 
4. Welche Kosten entstehen durch diese Organisationsänderung und welchen tatsächlichen Nut-

zen bringt diese Organisationsänderung für die Aufgabenerfüllung der Bezirksbehörden? Mit 
welchen Kosten ist insbesondere bei den Mutationen der EDV zu rechnen? 

 
5. Der Hauptansprechpartner der Statthalterämter im Bereich Übertretungsstrafrecht ist die Poli-

zei. Wurde dieser Aspekt bei der Neuorganisation berücksichtigt? 
 

6. Sind hierarchische Veränderungen für die mutierten Bezirksbehörden in den neuen Direktionen 
geplant? Wenn ja, welche? 

 
7. Welche organisatorischen Massnahmen sind geplant, um für die Statthalterämter die Unabhän-

gigkeit in Bezug auf ihren verfassungsmässigen Status und insbesondere ihre Aufsichts- und 
Strafbehördentätigkeit zu wahren? 
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